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Gesetzliche
Grundlagen

Abwasserreglement der Gemeinde Freienwil

· Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24.
Januar 1991

· Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998
· Gesetz über Raumentwicklung Raumplanung, Umweltschutz

und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993
· Allgemeine Verordnung zum Baugesetz (ABauG) vom 23.

Februar 1994
· Bauverordnung (BauV) vom 25. Mai 2011
· Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz

von Umwelt und Gewässer (EG Umweltrecht, EG UWR) vom 4.
September 2007
§ 23 Abwasserreglemente der Gemeinden
1 Die Gemeinden erheben für die Abwasserentsorgung Abgaben nach dem
Verursacherprinzip.
2 Sie regeln die Abwasserentsorgung und deren Finanzierung in einem Ge-
meindereglement.
Der Regierungsrat kann diesbezügliche Anforderungen durch Verordnung
festlegen.

· Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung
über den Schutz von Umwelt und Gewässer (V EG UWR) vom
14. Mai 2008
§ 37
1 Die Abwasserreglemente der Gemeinden haben neben den technischen
und organisatorischen Rahmenbedingungen die verursachergerechten Ge-
bühren für die Finanzierung der Abwasserentsorgung festzulegen.
2 Die Fixkosten können durch Erhebung einer Grundgebühr finanziert wer-
den. Als Bemessungsgrundlage sind verursacherbezogene Kenngrössen
zu verwenden. Energieeffiziente Investitionen dürfen keine Erhöhung der
Gebühren nach sich ziehen.
3 Als Bemessungsgrundlage für die jährlichen Abgaben gelten in der Regel
der Trinkwasserverbrauch und weitere der Kanalisation zugeleitete Wasser-
mengen. Die Gebühr kann für industrielle und gewerbliche Einleitungen auf-
grund der Abwasserqualität angemessen erhöht werden.
4 Die Fachstelle stellt ein Musterreglement zur Verfügung.

· Gemeindegesetz (GG) vom 19. Dezember 1978
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) 4. Dezember
2007

· Wassernutzungsgesetz (WnG) vom 11. März 2008
· Wassernutzungsabgabedekret (WnD) vom 18. März 2008

· Technische Richtlinien und Normen
Bei den im Reglement zitierten technischen Richtlinien und Normen gilt je-
weils die aktuelle Fassung.
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Die Einwohnergemeinde Freienwil erlässt, gestützt auf § 23 des Einführungsgesetzes zur Bundes-
gesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässer (EG Umweltrecht, EG UWR) vom
4. September 2007 und § 34 Abs. 3 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen,
(Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 nachstehendes Abwasserreglement:

Neu Äquivalent bisher
A. Allgemeine Bestimmungen

Zweck

§1

1
 Das Abwasserreglement regelt die

Durchführung von Massnahmen zum
Schutze der Gewässer im Rahmen der
eidgenössischen und kantonalen Ge-
setzgebung.

§1

1
 Das Abwasserreglement regelt die

Durchführung von Massnahmen zum
Schutze der Gewässer im Rahmen der
eidgenössischen und kantonalen Ge-
setzgebung.

Abgaben 2 Die Verlegung der Kosten auf die
Grundeigentümer und die Abgaben der
Abwasserentsorgung sind in einem se-
paraten Reglement über die Finanzie-
rung von Erschliessungsanlagen gere-
gelt.

2 Die Verlegung der Kosten auf die
Grundeigentümer und die Abgaben
der Abwasserentsorgung sind in einem
separaten Reglement über die Finan-
zierung von Erschliessungsanlagen
geregelt.

Allgemeines

§2

In diesem Reglement verwendete Per-
sonenbezeichnungen beziehen sich auf
alle Geschlechter.

§2

In diesem Reglement verwendete Per-
sonenbezeichnungen beziehen sich
auf beide Geschlechter.

Rechtsform,
Aufsicht

§ 3

Die Abwasserentsorgung ist ein unselb-
ständiger, öffentlicher und selbsttragen-
der Betrieb der Gemeinde und steht un-
ter der unmittelbaren Aufsicht des Ge-
meinderates.

§ 3

Die Abwasserentsorgung ist ein un-
selbständiger, öffentlicher und selbst-
tragender Betrieb der Gemeinde und
steht unter der unmittelbaren Aufsicht
des Gemeinderates.

Geltungsbereich

§4

Das Abwasserreglement findet Anwen-
dung für alle im Gemeindegebiet anfal-
lenden Abwässer und auf alle für die
Sammlung, Ableitung und Behandlung
notwendigen Anlagen. Für Meliorations-
leitungen existiert ein separates Regle-
ment.

§4

Das Abwasserreglement findet für alle
im Gemeindegebiet anfallenden Ab-
wässer und auf alle für die Sammlung,
Ableitung und Behandlung notwendi-
gen Anlagen Anwendung.

Abwasseranlagen, Defini-
tion Begriffe

§5

1 Abwasseranlagen im Sinne des Regle-
ments umfassen alle technisch erfor-
derlichen Einrichtungen zur Sammlung,
Ableitung, Versickerung und Behand-
lung des Abwassers.

§5

1 Abwasseranlagen im Sinne des Reg-
lements umfassen alle technisch erfor-
derlichen Einrichtungen zur Samm-
lung, Ableitung, Versickerung und Be-
handlung des Abwassers.
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Neu Äquivalent bisher
2 Die Begriffe sind im Kapitel D (Abwas-
sertechnische Ausführungsvorschriften)
definiert.

2 Die Begriffe sind im Kapitel D (Tech-
nische Ausführungsvorschriften) defi-
niert

Aufgaben der Gemeinde

§6

1 Die Gemeinde plant, organisiert und
überwacht die Abwasserbeseitigung
und Abwasserreinigung auf dem gan-
zen Gemeindegebiet.

2 Sie finanziert, erstellt, betreibt und un-
terhält die öffentlichen Abwasseranla-
gen.

3 Sie sorgt für die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften, sofern die Zu-
ständigkeit dazu nicht bei einer anderen
Behörde liegt.

§6

1Die Gemeinde plant, organisiert und
überwacht die Abwasserbeseitigung
und -reinigung auf dem ganzen Ge-
meindegebiet.

2Sie erstellt und unterhält die öffentli-
chen Abwasseranlagen.

3Sie sorgt für die Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften, sofern die Zu-
ständigkeit dazu nicht bei einer ande-
ren Behörde liegt.

4 Die Gemeinde kann Teile der Abwas-
serbeseitigung und -reinigung an Ge-
meindeverbände oder Private delegie-
ren.

Projekt- und Kreditbewilli-
gung

§7

Die Gemeindeversammlung bewilligen
die Projektierungs- und Baukredite für
den Bau, die Sanierung, Renovierung,
Reparatur und Erneuerung der öffentli-
chen Abwasseranlagen.

§7

Die Gemeindeversammlung bewilligt
die von der Gemeinde zu finanzieren-
den Projektierungs- und Baukredite für
den Bau, die Instandsetzung, Erweite-
rung und die Erneuerung der öffentli-
chen Abwasseranlagen.

Gemeinderat

§8

Der Gemeinderat ist insbesondere
zuständig für:
a) die kommunale Abwasserplanung;

b) die Erstellung der erforderlichen
öffentlichen Abwasseranlagen nach
dem Generellen Entwässerungsplan
(GEP), für Schmutzwasser und Sau-
berwasser, im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Mittel;

c) die Abgabenerhebung;

§8

Der Gemeinderat ist insbesondere zu-
ständig für:
a) die kommunale Abwasserplanung
(§ 17 EG UWR)

b) die Erstellung der erforderlichen öf-
fentlichen Abwasseranlagen nach
GEP, im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Mittel

c) die Erteilung von Bewilligungen für
den Bau von Vorbehandlungsanlagen
nach Zustimmung des Baudeparte-
mentes und zur Benützung der öffentli-
chen Kanalisationen mit Ableitung der
Abwasser auf eine zentrale Abwasser-
reinigungsanlage
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Neu Äquivalent bisher
d) die Erteilung von Bewilligungen für
die Versickerung von Niederschlags-
und Fremdwasser bei Liegenschaf-
ten;

e) die Erteilung von Bewilligungen für
den Bau von Vorbehandlungsanla-
gen nach Zustimmung des BVU und
zur Benützung der öffentlichen Kana-
lisationen mit Ableitung der ver-
schmutzten Abwässer auf eine zent-
rale Abwasserreinigungsanlage;

f) die Beseitigung vorschriftswidriger
Zustände.

d) die Erteilung von Bewilligungen für
die Versickerung von Niederschlags-
und Fremdwasser

siehe Punkt c)

e) die Beseitigung vorschriftswidriger
Zustände

Gewässerschutzstelle
§ 30 EG UWR
§ 37 V EG UWR

§9

1 Der Gemeinderat bestimmt die kom-
munale Gewässerschutzstelle, welcher
insbesondere folgende Aufgaben über-
tragen sind:

a) Kontrolle der Einhaltung von Einzel-
verfügungen, wobei nötigenfalls die
Vollstreckung zu veranlassen ist;

b) Abnahme der Hausanschlüsse
(Grundstückanschlussleitung), der
hausinternen Abwasseranlagen (Ge-
bäudeentwässerung) sowie der Versi-
ckerungsanlagen;

c) periodische Kontrolle der Kanalisatio-
nen inklusive der Sonderbauwerke und
Spezialbauwerke;

d) periodische Kontrolle der öffentlichen
Versickerungsanlagen;

e) Mithilfe bei Abklärungen von Gewäs-
serverschmutzungen, Fischvergiftungen
und anderen Tatbeständen der Miss-
achtung von Gewässerschutzvorschrif-
ten;

f) Kontrolle der Abwasservorbehand-
lungsanlagen von Industrie und Ge-
werbe sowie Aufsicht über die Lage-
rung wassergefährdender Flüssigkeiten
nach den Weisungen und nötigenfalls
unter Mitarbeit der Abteilung für Um-
welt;

g) Führung des Abwasserkatasters ge-
mäss § 22 EG UWR.

§9

1 Der Gemeinderat bestimmt die kom-
munale Gewässerschutzstelle, welcher
insbesondere folgende Aufgaben über-
tragen sind:

a) Kontrolle der Einhaltung von Einzel-
verfügungen, wobei nötigenfalls die
Vollstreckung zu veranlassen ist

b) Abnahme der privaten Grundstück-
entwässerung (Hausanschlüsse, haus-
interne Abwasseranlagen sowie Versi-
ckerungsanlagen)

c) periodische Kontrolle der öffentli-
chen Kanalisationen inkl. Spezialbau-
werke

d) periodische Kontrolle der öffentli-
chen Versickerungsanlagen

e) Mithilfe bei Abklärungen von Ge-
wässerverschmutzungen, Fischvergif-
tungen und anderen Tatbeständen der
Missachtung von Gewässerschutzvor-
schriften

f) Kontrolle der Abwasservorbehand-
lungsanlagen von Industrie und Ge-
werbe sowie Aufsicht über die Lage-
rung wassergefährdender Flüssigkei-
ten nach den Weisungen und nötigen-
falls unter Mitarbeit der Abteilung Um-
weltschutz

g) Führung des Abwasserkatasters ge-
mäss § 22 EG UWR
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2 Der Gemeinderat kann der Gewässer-
schutzstelle weitere Aufgaben und Be-
fugnisse übertragen und entscheidet
über den Beizug von Fachleuten.

2 Der Gemeinderat regelt im Einzelnen
die Aufgaben in einem Pflichtenheft. Er
kann der Gewässerschutzstelle wei-
tere Aufgaben und Befugnisse übertra-
gen und entscheidet über den Beizug
von Fachleuten.

3 Falls der Gemeinderat die Aufgaben
der kommunalen Gewässerschutzstelle
an ein Büro in einer andern Gemeinde
vergibt, ist eine Ansprechperson auf der
Gemeindeverwaltung zu bezeichnen.

Kanalisationsplanung
§ 17 EG UWR
§ 21 EG UWR

§10

1 Grundlage für den Ausbau des Kanali-
sationsnetzes ist der auf die Ortspla-
nung ausgerichtete Generelle Entwäs-
serungsplan (GEP).

2 Die öffentlichen Abwasseranlagen und
privaten Sammelleitungen sind im Ein-
vernehmen mit der kantonalen Fach-
stelle zu planen, zu erstellen und perio-
disch zu kontrollieren. Die Projekte für
Erneuerungen und Renovierungen sind
vor Baubeginn durch die kantonale
Fachstelle zu genehmigen.

§10

1 Grundlage für den Ausbau des Kana-
lisationsnetzes ist der auf die Ortspla-
nung ausgerichtete Generelle Entwäs-
serungsplan (GEP).

2 Die öffentlichen Abwasseranlagen
sind im Einvernehmen mit der kanto-
nalen Fachstelle zu planen, zu erstel-
len und periodisch zu kontrollieren. Pri-
vate Abwasseranlagen in Grundwas-
serschutzzonen sind gleich zu behan-
deln. Die Projekte sind durch die kan-
tonale Fachstelle zu genehmigen

Öffentliche Abwasseranla-
gen

Verträge

Statuten

§11

1 Innerhalb der Bauzone werden in der
Regel alle Abwasseranlagen bis zum
Hausanschluss von der Gemeinde als
öffentliche Kanalisation erstellt und un-
terhalten.

2 Ausserhalb der Bauzone kann mit Zu-
stimmung des Gemeinderates an eine
nicht gemeindeeigene Abwasseranlage
angeschlossen werden. Der Anschluss
ist vom Eigentümer zu unterhalten.

3 Verträge über gemeinsame Abwasser-
anlagen mehrerer Gemeinden sind der
Abteilung für Umwelt zur Prüfung einzu-
reichen. Sie treten mit der Zustimmung
durch die Abteilung für Umwelt in Kraft.

4 Statuten (Satzungen) von Zweckver-
bänden sind der Abteilung für Umwelt
zur Vorprüfung einzureichen. Sie treten
mit der Genehmigung durch die Ge-
meindeabteilung und Beschlussfassung
durch die Gemeindeversammlung in
Kraft.

§11

1 Innerhalb der Bauzone werden alle
öffentlichen Abwasseranlagen ausge-
nommen die Hausanschlüsse von der
Gemeinde als öffentliche Kanalisation
erstellt und unterhalten.

2 Verträge über gemeinsame Abwas-
seranlagen mehrerer Gemeinden und
Statuten (Satzungen) von Zweckver-
bänden sind dem Baudepartement,
Abteilung für Umwelt (AFU), zur Vor-
prüfung einzureichen. Sie treten mit
der Genehmigung durch die Gemein-
deabteilung DI in Kraft.
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5 Das Überbauen von kommunalen Ab-
wasseranlagen mit Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen ist nicht zulässig. Ausnah-
men sind nur im Einvernehmen mit der
kantonalen Fachstelle gestattet. Dies
gilt auch für Meliorationsleitungen.

3 Das Überbauen von öffentlichen Kana-
lisationen mit Gebäuden oder Gebäude-
teilen ist nicht zulässig. Ausnahmen sind
nur im Einvernehmen mit der kantonalen
Fachstelle gestattet.

Private Abwasser-
anlagen

§12

1 Die Abwasseranlagen im Gebäude
und die Leitung bis zur öffentlichen Ka-
nalisation (Hausanschluss) sind vom
Grundeigentümer zu erstellen, zu unter-
halten und zu erneuern. Sie verbleiben
in seinem Eigentum.

2 Visuelle Kontrollen sowie Dichtigkeits-
prüfungen können von der Gemeinde
angeordnet werden. Die Kosten für die
Prüfungen gehen zu Lasten der Abwas-
serkasse. Allfällige notwendige Sanie-
rungen gehen zu Lasten des Grundei-
gentümers.

§12

1 Die Abwasseranlagen im Gebäude
und die Leitungen bis und mit An-
schluss an die öffentliche Kanalisation
(Hausanschluss) sind vom Grundei-
gentümer zu erstellen, zu unterhalten
und zu erneuern; sie verbleiben in sei-
nem Eigentum.

2 Visuelle Kontrollen sowie Dichtig-
keitsprüfungen können von der Ge-
meinde angeordnet werden. Die Kos-
ten für die Prüfungen gehen zu Lasten
der Eigentümer, sofern die Leitung
schadhaft ist bzw. die Dichtigkeitsan-
forderungen nicht erfüllt. Allfällige not-
wendige Sanierungen gehen zu Las-
ten des Grundeigentümers.

§ 11 GSchV

§ 34 V EG UWR

3 Die Versickerungsanlagen sind vom
Grundeigentümer zu erstellen, zu unter-
halten und zu erneuern; sie bleiben in
seinem Eigentum.

4 Bei neuen Gebäuden muss das Dach-
wasser und Sickerwasser bis aus-
serhalb der Grundstücksgrenze ge-
trennt vom verschmutzten Wasser ab-
geleitet werden.

5 Die Durchleitungsrechte für Hausan-
schlüsse sind vor Baubeginn nach ZGB
Art. 691 zu regeln und als Dienstbarkei-
ten im Grundbuch einzutragen.

6 Wenn Abwasseranlagen als private
Sammelleitungen gemeinsam genutzt
werden, ist der Bau, Betrieb, Unterhalt
und die Erneuerung mittels eines
Dienstbarkeitsvertrags zu regeln und im
Grundbuch eintragen zu lassen. Der
Gemeinderat kann dies auch bei beste-
henden Anlagen nachträglich verlan-
gen.
7 Private Abwasseranlagen innerhalb
von Grundwasserschutzzonen sind im
Einvernehmen mit der kantonalen
Fachstelle zu planen, zu renovieren o-
der zu erneuern.

3 Die Versickerungsanlagen sind vom
Grundeigentümer zu erstellen, zu un-
terhalten und zu erneuern; sie bleiben
in seinem Eigentum.

4 Bei neuen Gebäuden muss das Nie-
derschlagswasser und das stetig anfal-
lende nicht verschmutzte Abwasser bis
zur Grundstücksgrenze getrennt vom
verschmutzten Wasser abgeleitet wer-
den.

5 Die Durchleitungsrechte für Hausan-
schlüsse sind vor Baubeginn nach
ZGB Art. 691 zu regeln und als Dienst-
barkeiten im Grundbuch einzutragen.

6 Falls in ausserordentlichen Verhält-
nissen private Abwasseranlagen ge-
meinsam genutzt werden, ist der Bau,
Betrieb, Unterhalt und die Erneuerung
mittels eines Dienstbarkeitsvertrages
zu regeln und im Grundbuch eintragen
zu lassen.
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8 Hausanschlüsse, die im öffentlichen
Grund - insbesondere in Strassen - lie-
gen, kann der Gemeinderat - im Zu-
sammenhang mit Massnahmen an den
öffentlichen Entwässerungsanlagen -
auf Kosten der Grundeigentümer erstel-
len resp. erneuern lassen.

Abwassersanierung aus-
serhalb Bauzonen
§ 17 EG UWR

§13

1 Im GEP wird die Abwassersanierung
der Liegenschaften ausserhalb der
Bauzonen festgelegt. Ausserhalb der
Bauzonen ist im Trennsystem zu ent-
wässern. Das Schmutzwasser ist via
Sanierungsleitung ins Kanalnetz abzu-
leiten.

§13

1 Im GEP wird die Abwassersanierung
der Liegenschaften ausserhalb der
Bauzonen festgelegt.

2 Der Gemeinderat lässt die Sanie-
rungsleitungen bauen, sobald die Fi-
nanzierung sichergestellt ist und die
Genehmigung der kantonalen Fachstel-
len vorliegt. Zudem setzt er die Er-
schliessungsbeiträge fest.

2 Der Gemeinderat lässt die Sanie-
rungsleitungen bauen, sobald die Fi-
nanzierung sichergestellt ist und die
Genehmigung der kantonalen Fach-
stelle vorliegt. Zudem setzt er die Er-
schliessungsbeiträge fest.

Abwasserkataster
§ 22 EG UWR

§14

Die Eigentümer von Bauten und Anla-
gen, von denen Abwässer anfallen, ha-
ben der Gemeinde alle für die Führung
des Abwasserkatasters erforderlichen
Angaben unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen.

§14

Die Eigentümer von Bauten und Anla-
gen, von denen Abwässer anfallen,
haben alle für die Führung des Abwas-
serkatasters erforderlichen Angaben
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

B. Anschlusspflicht und Anschlussrecht

Anschlusspflicht
§§ 11 / 12 GSchG

§15

1 Im Bereich der öffentlichen Kanalisa-
tion sind alle verschmutzten Abwässer
anzuschliessen.

2 Können Anlagen aus zwingenden
Gründen nicht an die Kanalisation an-
geschlossen werden, so verfügt der Ge-
meinderat mit Zustimmung der kantona-
len Fachstelle eine andere Abwasser-
beseitigung.

§15

1 Im Bereich der öffentlichen Kanalisa-
tion sind alle verschmutzten Abwässer
anzuschliessen.

2 Können Anlagen aus zwingenden
Gründen nicht an die Kanalisation an-
geschlossen werden, so verfügt der
Gemeinderat mit Zustimmung der kan-
tonalen Fachstelle eine andere Abwas-
serbeseitigung.

Anschlussrecht

§ 16

1 Die Gemeinde ist verpflichtet, die ver-
schmutzten Abwässer abzunehmen
und der zentralen Reinigung zuzufüh-
ren, soweit die Anlagen dazu ausrei-
chen.
2 Stetig fliessendes, unverschmutztes
Wasser (Fremdwasser, siehe § 28) darf
nicht an die Kanalisation angeschlos-
sen werden.

§ 16

1 Die Gemeinde ist verpflichtet, die ver-
schmutzten Abwässer abzunehmen
und der zentralen Reinigung zuzufüh-
ren, soweit die Anlagen dazu ausrei-
chen.
2 Stetig fliessendes sauberes Wasser
darf nicht an die Kanalisation ange-
schlossen werden.
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3 Der Gemeinderat verlangt, dass wenig
verschmutztes Niederschlagswasser
versickert oder in ein Gewässer einge-
leitet wird. Er holt die erforderliche kan-
tonale Zustimmung ein.

3 Der Gemeinderat verlangt, dass we-
nig verschmutztes Niederschlagswas-
ser versickert oder in ein Gewässer
eingeleitet wird. Er holt die erforderli-
che kantonale Zustimmung ein.

§§ 35/36 V EG UWR 4 Wer Abwasser einleiten will, das den
Anforderungen an die Einleitung in die
Kanalisation nicht entspricht, muss es
vorbehandeln.

4 Wer Abwasser einleiten will, das den
Anforderungen an die Einleitung in die
Kanalisation nicht entspricht, muss es
vorbehandeln.

Bestehende Abwasseran-
lagen

§ 34 V EG UWR

§17

1 Private Abwasseranlagen, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Regle-
ments bereits an die öffentliche Kanali-
sation angeschlossen sind, aber den
geltenden Vorschriften nicht entspre-
chen, können auf Zusehen hin im bis-
herigen Zustand belassen werden, so-
lange sie zu keinen Missständen füh-
ren.

2 Bei Erweiterung und Umbau ange-
schlossener Gebäude sind vorschrifts-
widrige Anlagen zu sanieren und die im
GEP vorgesehene Sauberwasserab-
trennung zu realisieren, soweit es die
Verhältnisse erlauben.

3 Bei der Erneuerung oder Renovierung
der öffentlichen Abwasseranlagen sind
die privaten Anlagen auf ihren Zustand
zu überprüfen und bei Bedarf zu sanie-
ren. Die Prüfkosten gehen zu Lasten
Abwasserkasse.

4 Instandsetzungsarbeiten an privaten
Anlagen sind durch den Eigentümer zu
finanzieren. Im öffentlichen Grund - ins-
besondere Strassen - kann der Ge-
meinderat diese Arbeiten auf Kosten
der Grundeigentümer ausführen lassen.

§ 17

1 Private Abwasseranlagen die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Regle-
ments bereits an die öffentliche Kanali-
sation angeschlossen sind, aber den
geltenden Vorschriften nicht entspre-
chen, können auf Zusehen hin im bis-
herigen Zustand belassen werden, so-
lange sie zu keinen Missständen füh-
ren.

2 Bei Erweiterung und Umbau ange-
schlossener Gebäude sind vorschrifts-
widrige Anlagen zu sanieren und die
im GEP vorgesehene Sauberwas-
serabtrennung zu realisieren, soweit
es die Verhältnisse erlauben.

3 Bei der Erneuerung öffentlicher Ab-
wasseranlagen kann der Gemeinderat
die Sanierung des Hausanschlusses
verlangen. Die Kosten gehen zu Las-
ten des Liegenschaftseigentümers.

Anschlussfrist

§ 18

Bestehende Gebäude sind spätestens
innert einem Jahr nach Fertigstellung
der öffentlichen Kanalisation anzu-
schliessen. Der Gemeinderat legt die
Anschlussfrist mittels Verfügung fest.

§ 18

Bestehende Gebäude sind spätestens
innert einem Jahr nach Fertigstellung
der öffentlichen Kanalisation anzu-
schliessen. Der Gemeinderat legt die
Anschlussfrist mittels Verfügung fest.
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C. Bewilligungsverfahren

Gesuch für private
Abwasseranlagen

§ 19

1 Für die Erstellung und für jede Ände-
rung einer privaten Abwasseranlage ist
vor Beginn der Bauarbeiten dem Ge-
meinderat schriftlich, nach den Weisun-
gen der Bauordnung, ein Gesuch einzu-
reichen.

§ 19

1 Für die Erstellung und für jede Ände-
rung einer privaten Abwasseranlage ist
vor Beginn der Bauarbeiten dem Ge-
meinderat schriftlich, nach den Wei-
sungen der Bauordnung, ein Gesuch
einzureichen.

2 Nutzungs- oder Zweckänderungen, bei
denen die Menge und/ oder die Art des
Abwassers wesentlich verändert wer-
den, sind ebenfalls bewilligungspflichtig.

3 Bei Gesuchen, die einer Kontrolle, Be-
willigung oder Zustimmung der kanto-
nalen Fachstelle bedürfen, ist das Ge-
suchsformular der Abteilung für Baube-
willigungen (BVU) zu verwenden. Der
Gemeinderat koordiniert soweit erfor-
derlich das Gesuchsverfahren.

2 Nutzungs- oder Zweckänderungen,
bei denen die Menge und/oder die Art
des Abwassers wesentlich verändert
werden, sind ebenfalls bewilligungs-
pflichtig.

3 Bei Gesuchen, die einer Kontrolle,
Bewilligung oder Zustimmung der kan-
tonalen Fachstelle bedürfen, ist das
Gesuchsformular der kantonalen Koor-
dinationsstelle Baugesuche zu ver-
wenden. Der Gemeinderat koordiniert
soweit erforderlich das Gesuchsverfah-
ren.

4 Das Baugesuch für die Abwasseran-
lage ist ein Bestandteil des allgemei-
nen Baugesuches. Das Bewilligungs-
verfahren ist gesamthaft durchzufüh-
ren. Für die Kosten gilt die Gebühren-
regelung des Baubewilligungsverfah-
rens (vgl. auch § 21).

Gesuchsunterlagen

§ 20
1 Das Gesuch umfasst folgende Unterla-
gen:
a) Planunterlagen

· Ausschnitt aus der Landeskarte
1:25'000 und dem GEP ausserhalb
Baugebiet (Sanierungsplan) mit ein-
gezeichnetem Standort (bei Gesu-
chen ausserhalb Baugebiet);

· Ausschnitt aus dem Generellen Ent-
wässerungsplan und dem Zonen-
plan (bei Gesuchen innerhalb Bau-
gebiet);

§ 20
1 Das Gesuch umfasst folgende Unter-
lagen:
a) Planunterlagen
• Ausschnitt aus der Landeskarte
1:25'000 und dem kommunalen Sanie-
rungsplan mit eingezeichnetem Stand-
ort (bei Gesuchen ausserhalb Bauge-
biet)
• Ausschnitt aus dem Generellen Ent-
wässerungsplan und dem Zonenplan
(bei Gesuchen innerhalb Baugebiet)

· Situationsplan 1:500 mit folgenden
Angaben:

- Bauherr, Wohnort, Datum, Nordrich-
tung, Massstab usw.;

- Gewässerschutzbereiche Au, Ao und
üB;

- Schutzzonen von Quell- und Grund-
wasserfassungen;

• Situationsplan 1:500 oder 1:1000 mit
folgenden Angaben:
• Bauherr, Wohnort, Datum, Nordrich-
tung, Massstab usw.
• Gewässerschutzbereiche A, B, C

• Schutzzonen von Quell- und Grund-
wasserfassungen
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· Kanalisationsplan (Grundriss 1:50

bis max. 1:200) und Längenprofil
von der Fall-Leitung bis zur öffentli-
chen Kanalisation mit folgenden An-
gaben:

- Leitungsführung (Durchmesser, Mate-
rial, Gefälle usw.);

- Anfallstellen, Abwasserart und Menge;
- Kontrollschächte, Bodenabläufe und
Schlammsammler;
- Pumpen, Rückstausicherungen und
Entlüftungen;
- Drainageleitungen, Bäche und Bach-
leitungen;
- Kläreinrichtungen oder Güllegruben
(Abmessungen, Inhalt);

· Entwässerung Zufahrt, Vorplätze,
Dach usw.;

· Für Versickerungs- und Retentions-
anlagen sind Detailpläne, mit Anga-
ben über die Art und die Mengen
des zu versickernden Wassers so-
wie über die hydrogeologischen
Verhältnisse erforderlich.

· Flächenberechnungen mit Schema-
plan und Angaben der

-  Geschossflächen (in m²);
-  Gebäudegrundflächen (in m²);
-  in Kanalisation entwässerte Hartflä-
chen (in m²).
b) Zusätzliche Angaben bei Industrie-
und Gewerbebetrieben

· Fallen in einem Industrie- oder Ge-
werbebetrieb Abwässer aus Produk-
tion oder Reinigung an, so hat der
Gesuchsteller vor der Einleitung in
die Kanalisation im Rahmen des
Baugesuchverfahrens den Nach-
weis zu erbringen, dass er die Vor-
schriften über Abwassereinleitungen
einhalten kann. Dieser Nachweis
kann mit dem Hinweis auf belegte
Erfahrungswerte im eigenen Be-
trieb, auf erprobte Modellfälle oder
mittels Fachgutachten erfolgen;

• Kanalisationsplan (Grundriss 1:50 bis
max. 1:200) und Längenprofil von der
Fall-Leitung bis zur öffentlichen Kanali-
sation mit folgenden Angaben:

• Leitungsführung (Durchmesser, Mate-
rial, Gefälle usw.)

• Anfallstellen, Abwasserart und Menge
• Kontrollschächte, Bodenabläufe und

Schlammsammler
• Pumpen, Rückstausicherungen und

Entlüftungen
• Drainageleitungen, Bäche und Bachlei-

tungen
• Kläreinrichtungen oder Jauchegruben

(Abmessungen, Inhalt)
• Entwässerung Zufahrt, Vorplätze,

Dach usw.
• Flächenberechnung gemäss Abschnitt

II. § 32 des Reglementes zur Finanzie-
rung von Erschliessungsanlagen.

• Für Versickerungs- und Retentionsan-
lagen sind Detailpläne mit Angaben
über die Art und die Mengen des zu
versickernden Wassers sowie über die
hydrogeologischen Verhältnisse erfor-
derlich.

b) Zusätzliche Angaben bei Industrie-
und Gewerbebetrieben:

• Fallen in einem Industrie- oder Gewer-
bebetrieb Abwässer aus Produktion o-
der Reinigung an, so hat der Gesuch-
steller vor der Einleitung in die Kanali-
sation im Rahmen des Baugesuchs-
verfahrens den Nachweis zu erbrin-
gen, dass er die Vorschriften über Ab-
wassereinleitungen einhalten kann.
Dieser Nachweis kann mit dem Hin-
weis auf belegte Erfahrungswerte im
eigenen Betrieb, auf erprobte Modell-
fälle oder mittels Fachgutachten erfol-
gen.
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· Sind zur Einhaltung der Einleitungs-

bedingungen betriebseigene Anla-
gen zur Abwasservorbehandlung er-
forderlich, so ist dafür eine Baube-
willigung des Gemeinderats mit Zu-
stimmung des BVU notwendig.

2 Unvollständige Gesuche und nicht
fachgerechte Pläne werden zur Verbes-
serung zurückgewiesen.

• Sind zur Einhaltung der Einleitungs-
bedingungen betriebseigene Anlagen
zur Abwasservorbehandlung erforder-
lich, so ist dafür eine Baubewilligung
des Gemeinderates mit Zustimmung
des Baudepartementes notwendig.

2 Unvollständige Gesuche und nicht
fachgerechte Pläne werden zur Ver-
besserung zurückgewiesen.

Prüfungskosten

§ 21

Ausser der Bewilligungsgebühr gemäss
Bauordnung können dem Gesuchsteller
auch Kosten für besonderen Prüfungs-
aufwand übertragen werden.

§ 21

Ausser der Bewilligungsgebühr ge-
mäss Bauordnung können dem Ge-
suchsteller auch Kosten für besonde-
ren Prüfungsaufwand übertragen wer-
den.

Baubeginn und Geltungs-
dauer

§22

Die Geltungsdauer der Baubewilligung
richtet sich nach § 65 BauG.

§22

Die Geltungsdauer der Baubewilligung
und der Baubeginn richten sich nach
§ 65 BauG.

Projektänderung § 23

1 Die bewilligten Anlagen sind gemäss
den genehmigten Plänen auszuführen.

2 Für Projektänderungen gilt § 52 BauV.

§ 23

1 Die bewilligten Anlagen sind gemäss
den genehmigten Plänen auszuführen.

2 Für Projektänderungen gilt § 32 A-
BauV.

Abnahme, Inbetrieb-
nahme, Pläne des ausge-
führten Bauwerks

§ 24

1 Die Vollendung der Anlagen ist der
kommunalen Gewässerschutzstelle vor
dem Eindecken zu melden. Dieser lässt
die Anlagen prüfen und verfügt die Ab-
änderung vorschriftswidriger Ausführun-
gen.

2 Die Ausführungsqualität der Leitungen
ist mittels Kanalfernsehaufnahmen und
Dichtheitsprüfungen zu kontrollieren.
Mit der Schlussabnahme der Arbeiten
sind der Bauverwaltung die von allen
Parteien unterzeichneten Abnahme-
protokolle einfach und die Ausführungs-
pläne im Doppel und digital einzu-
reichen. Die Benutzungsbewilligung
wird erst nach Vorliegen der Unterlagen
erteilt.

§ 24

1 Die Vollendung der Anlagen ist der
kommunalen Gewässerschutzstelle
vor dem Eindecken zu melden. Diese
prüft die Anlagen und verlangt die Ab-
änderung vorschriftswidriger Ausfüh-
rungen. Sofern die Meldung der Voll-
endung der Anlage nicht vor dem Ein-
decken erfolgt, so wird die Ausfüh-
rungsqualität des Anschlusses mittels
Kanalfernsehaufnahme unter Kosten-
folge für den Eigentümer der anzu-
schliessenden Baute kontrolliert.

2 Die Ausführungspläne des gesamten
Bauwerkes sind dem der Gewässer-
schutzstelle innert Monatsfrist nach In-
betriebnahme des Kanalisationsan-
schlusses einzureichen.

.
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3 Die Anlagen dürfen erst nach mängel-
freier Abnahme in Betrieb genommen
werden.

3 Die Anlagen dürfen erst nach der Ab-
nahme in Betrieb genommen werden

D Abwassertechnische Ausführungsvorschriften

Technische Ausführungs-
vorschriften

§ 25

Für die technischen Ausführungsvor-
schriften sind folgende Richtlinien und
Normen massgebend:

• Ordner "Siedlungsentwässerung" der
Abteilung für Umwelt;

§ 25

Für die technischen Ausführungsvor-
schriften sind folgende jeweils aktuel-
len Richtlinien und Normen massge-
bend:

• Der Ordner "Siedlungsentwässerung"
des Departementes Bau, Verkehr und
Umwelt, Abteilung für Umwelt (AFU)

• Schweizer Norm SN 592000 (2012),
Planung und Erstellung von Anlagen für
die Liegenschaftsentwässerung;

• Schweizer Norm SN 533190, SIA 190,
Kanalisationen;

• Richtlinie "Erhaltung von Kanalisatio-
nen" des VSA.

• Schweizer Norm SN 592000: Pla-
nung und Erstellung von Anlagen für
die Liegenschaftsentwässerung

• Schweizer Norm SN 533190, SIA
Norm 190, Kanalisationen

• VSA Richtlinie: Erhaltung von Kanali-
sationen

Abwasser

§ 26

Als Abwasser gilt: Das durch häusli-
chen, industriellen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch veränderte Wasser, ferner das
in der Kanalisation stetig damit abflies-
sende Wasser sowie das von bebauten
oder befestigten Flächen abfliessende
Niederschlagswasser.

§ 26

Als Abwasser gilt: Das durch häusli-
chen, industriellen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch veränderte Wasser, ferner das
in der Kanalisation stetig damit abflies-
sende Wasser sowie das von bebau-
ten oder befestigten Flächen abflies-
sende Niederschlagswasser.

Entwässerungssysteme
Teil-Trennsystem Art. 7
GSchG

Mischsystem

§ 27

1 Innerhalb der Bauzone wird das Teil-
Trennsystem angestrebt. Bei Neu- und
Umbauten ist das unverschmutzte Ab-
wasser von der Kanalisation abzutren-
nen.

2 Das Baugebiet wird traditionell im
Mischsystem entwässert. Dabei wird
das verschmutzte und unverschmutzte
Abwasser in derselben Leitung abgelei-
tet. Wo möglich ist das Mischsystem in
das Teil-Trennsystem umzuwandeln.
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Nichtverschmutztes Ab-
wasser

§ 28

1 Nicht verschmutztes Abwasser ist von
der Kanalisation fernzuhalten und wie
folgt zu beseitigen:

• 1. Priorität: Versickerung auf der eige-
nen Parzelle

• 2. Priorität: Einleitung in öffentliche
Sauberwasserleitung/Versickerungsan-
lage.

• 3. Priorität: Direkte Einleitung in ein
Gewässer, mit Retention wo erforder-
lich

§ 27

1 Nichtverschmutztes Abwasser ist von
der Kanalisation fernzuhalten und wie
folgt zu beseitigen:

• 1. Priorität: Versickerung

• 2. Priorität: Einleitung in öffentliche
Sauberwasserleitung

• 3. Priorität: Einleitung in ein Gewäs-
ser, allenfalls mit Retention

2 Bei nicht verschmutztem Abwasser
handelt es sich um

a) Fremdwasser, wie Drainage- und Si-
ckerwasser; Überlaufwasser von Quel-
len, Reservoirs, Brunnen; Grundwas-
ser; Wasser aus Kühlanlagen, Klimaan-
lagen, Wärmepumpen; Bachwasser.

b) Dachwasser von Liegenschaften
(Einschränkungen bei Industriebetrie-
ben)

Die Einleitung in die Kanalisation ist
nur zulässig, sofern der Nachweis vor-
liegt, dass es weder versickert noch ei-
nem oberirdischen Gewässer zugelei-
tet werden kann.

2 Versickerungen

Die Versickerung richtet sich nach dem
Generellen Entwässerungsplan GEP
und dem Ordner Siedlungsentwässe-
rung der Abteilung Umweltschutz, Ka-
pitel 14.

3 Als nicht verschmutztes Abwasser
gilt:

a) Fremdwasser (Drainage- und Si-
ckerwasser; Überlaufwasser von Quel-
len, Reservoirs, Brunnen; Grundwas-
ser; Wasser aus Kühlanlagen, Klima-
anlagen, Wärmepumpen; evtl. Bach-
wasser) ist zu versickern oder in ein
oberirdisches Gewässer einzuleiten.

b) Dachwasser ist, wo hydrogeolo-
gisch möglich und vom Grundwasser-
schutz her zulässig, zu versickern oder
in ein oberirdisches Gewässer einzu-
leiten.
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Versickerungen 3 Die Versickerung richtet sich nach

dem Generellen Entwässerungsplan
GEP und dem Ordner Siedlungsent-
wässerung der Abteilung Umwelt-
schutz, Kapitel 14.

4 Die Einleitung in die Kanalisation ist
nur zulässig, sofern der Nachweis vor-
liegt, dass das nicht verschmutzte Ab-
wasser weder versickert noch einer
Sauberwasserleitung oder einem ober-
irdischen Gewässer zugeleitet werden
kann.

Wenig verschmutztes Ab-
wasser

§ 29

Strassen- und Platzwasser ist im Bau-
gebiet grundsätzlich an die Mischwas-
serkanalisation anzuschliessen. Sofern
es die Verhältnisse erlauben, kann das
Strassen- und Platzwasser flächenför-
mig über die belebte Bodenschicht ver-
sickert werden

4Strassen- und Platzwasser ist im Bau-
gebiet grundsätzlich an die Mischwas-
serkanalisation anzuschliessen. Sofern
es die Verhältnisse erlauben, ist das
Strassen- und Platzwasser flächenför-
mig über die belebte Bodenschicht zu
versickern.

a) Strassen
können, unter Berücksichtigung der
nachbarschaftlichen Rechte, über die
Schulter entwässert werden.

b) Plätze, wie
 Hausvorplätze, Erschliessungswege,
begehbare Terassen, Dachterassen
und Personenwagen-Parkplätze sind
unter Berücksichtigung der nachbar-
schaftlichen Rechte über die Schulter
zu entwässern oder durchlässig zu ge-
stalten.

a) Strassen
können, unter Berücksichtigung der
nachbarschaftlichen Rechte, über die
Schulter entwässert werden.

b) Plätze,
Hausvorplätze und Personenwagen-
Parkplätze sind nach Möglichkeit ge-
mäss der Schriftenreihe Nr. 50 "Bau
durchlässiger und bewachsener Plätze",
herausgegeben vom Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft (BU-
WAL), zu gestalten.

Übergangslösung aus-
serhalb Bauzone

§ 30

1 Solange die Abwässer nicht einer
zentralen Abwasserreinigungsanlage
zugeleitet werden können, ist für das
verschmutzte Abwasser als Übergangs-
lösung ein dichter Stapelbehälter einzu-
bauen. Das anfallende Schmutzwasser
ist auf eine Abwasserreinigungsanlage
(ARA) abzuführen.

2 Vor der Bewilligung ist die Zustim-
mung der kantonalen Fachstelle einzu-
holen.

§ 28

Solange die Abwässer nicht einer zent-
ralen Abwasserreinigungsanlage zuge-
leitet werden können, sind vor jeder Ab-
leitung von verunreinigtem Abwasser als
Übergangslösung Einzelreinigungsanla-
gen einzubauen
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Einleitungsbewilligung

§ 31

1 Für die Benützung der öffentlichen Ge-
wässer zur Einleitung von vorbehandel-
tem Abwasser und Sauberwasser be-
darf es einer Bewilligung des Kantons
(Wassernutzungsgesetz). Die Eingabe
hat an die Abteilung für Baubewilligun-
gen (BVU) zu erfolgen.

2 Die Nutzung zur Einleitung von vorbe-
handeltem Abwasser ist gebühren-
pflichtig gemäss Wassernutzungsabga-
bedekret.

§ 29

1 Für die Benützung der öffentlichen
Gewässer zur Einleitung von vorbe-
handeltem Abwasser und Sauberwas-
ser bedarf es einer Bewilligung des
Kantons (Wassernutzungsgesetz).

2 Die Nutzung zur Einleitung von vor-
behandeltem Abwasser ist gebühren-
pflichtig gemäss Wassernutzungsab-
gabedekret.

Landwirtschaftsbetriebe

§32

1 Innerhalb der Bauzone sind die häusli-
chen Abwässer von landwirtschaftlichen
Betrieben an die Kanalisation anzu-
schliessen.

2 Ausserhalb der Bauzone sind die
häuslichen Abwässer von landwirt-
schaftlichen Betrieben nur anzuschlies-
sen, wenn die Bedingungen nach § 12
Abs. 4 GSchG nicht eingehalten wer-
den und der Anschluss zumutbar ist.

3 Der Gemeinderat kann nach Mass-
gabe des Bundesgesetzes über den
Schutz der Gewässer (GSchG) mit Zu-
stimmung der kantonalen Fachstelle
Ausnahmen bewilligen.

§30

1 Im Bereich von Kanalisationen sind
die häuslichen Abwässer aus landwirt-
schaftlichen Betrieben anzuschliessen;
die übrigen Abwässer sind landwirt-
schaftlich zu verwerten.

2 Der Gemeinderat kann nach Mass-
gabe des Bundesgesetzes über den
Schutz der Gewässer (GSchG) mit Zu-
stimmung der kantonalen Fachstelle
Ausnahmen bewilligen.

Haftung

§ 33

1 Die Prüfung und die Kontrolle der An-
lagen durch die Kontrollorgane entbin-
den weder den Unternehmer noch den
Bauleiter oder Bauherrn bzw. Grundei-
gentümer von der eigenen Verantwor-
tung.

2 Private Abwasseranlagen sollten da-
her von fachlich ausgewiesenen Ingeni-
euren projektiert und deren Ausführung
überwacht werden.

3 Die Haftung der Gemeinde aus der
Mitwirkung ihrer Organe im Bewilli-
gungsverfahren und bei der Kontrolle
richtet sich nach der kantonalen Verant-
wortlichkeitsgesetzgebung.

§ 31

1 Die Prüfung und die Kontrolle der An-
lagen durch die Kontrollorgane entbin-
den weder den Unternehmer noch den
Bauleiter oder Bauherrn bzw. Liegen-
schaftseigentümer / Grundeigentümer
von der eigenen Verantwortung.

2 Die Haftung der Gemeinde aus der
Mitwirkung ihrer Organe im Bewilli-
gungsverfahren und bei der Kontrolle
richtet sich nach der kantonalen Ver-
antwortlichkeitsgesetzgebung.
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4 Wer durch seinen Betrieb, seine Anla-
gen, seine Handlungen oder Unterlas-
sungen ein Gewässer verunreinigt, haf-
tet für den dadurch entstandenen Scha-
den gemäss eidgenössischer Gewäs-
serschutzgesetzgebung. Darüber hin-
aus haftet er als Grund- und Werkei-
gentümer gemäss Art. 679 ZGB und
Art. 58 OR.

3 Wer durch seinen Betrieb, seine An-
lagen oder seine Handlungen oder Un-
terlassungen ein Gewässer verunrei-
nigt, haftet für den dadurch entstande-
nen Schaden gemäss eidgenössischer
Gewässerschutzgesetzgebung. Dar-
über hinaus haftet er als Liegen-
schafts-, Grund- und Werkeigentümer
gemäss Art. 679 ZGB und Art. 58 OR.

E Rechtsschutz und Vollzug

Rechtsschutz, Vollstre-
ckung
§ 35 Abs. 2 BauG

§ 34

1 Gegen sonstige Verfügungen und Ent-
scheide des Gemeinderats kann innert
30 Tagen seit Zustellung beim BVU o-
der, wenn die gemeinderätliche Verfü-
gung auf einer verbindlichen Weisung
des BVU beruht, beim Regierungsrat
Beschwerde geführt werden.

2 Die Vollstreckung richtet sich nach den
§§ 76 ff. des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes (VRPG) vom 4. Dezember
2007.

§ 32

1 Gegen Verfügungen und Entscheide
des Gemeinderates kann innert 30 Ta-
gen beim Departement Bau, Verkehr
und Umwelt oder, wenn die gemeinde-
rätliche Verfügung auf einer verbindli-
chen Weisung des Departementes
Bau, Verkehr und Umwelt beruht, beim
Regierungsrat Beschwerde geführt
werden.

2 Die Vollstreckung richtet sich nach
den §§ 76 ff. des Verwaltungsrechts-
pflegegesetzes (VRPG) vom 4. De-
zember 2007

Strafbestimmungen

§ 35

1 Die Strafverfolgung wegen Vergehen
gemäss §§ 70 - 73 GSchG ist Sache
der ordentlichen Strafverfolgungsbehör-
den. Der Gemeinderat erstattet Anzeige
bei der Staatsanwaltschaft.

2 Bei Übertretungen gemäss § 71
GSchG erlässt der Gemeinderat im
Rahmen seiner Bussenkompetenz ei-
nen Strafbefehl im Verfahren gemäss §
112 des Gemeindegesetzes. In schwer-
wiegenden Fällen erstattet er Anzeige
bei der Staatsanwaltschaft.

3 Die Anwendung von § 71 GSchG auf
die Übertretung einer Verfügung setzt
voraus, dass in der Verfügung auf die
Strafandrohung dieses Artikels aus-
drücklich hingewiesen wird.

§ 33

1 Die Strafverfolgung wegen Vergehen
gemäss Art. 70 - 73 GSchG ist Sache
der ordentlichen Strafverfolgungsbe-
hörden. Der Gemeinderat erstattet An-
zeige beim Bezirksamt.

2 Bei Übertretungen gemäss Art. 71
GSchG erlässt der Gemeinderat im
Rahmen seiner Bussenkompetenz ei-
nen Strafbefehl im Verfahren gemäss
§ 112 des Gemeindegesetzes. In
schwereren Fällen erstattet er Anzeige
beim Bezirksamt.

3 Die Anwendung von Art. 71 GSchG
auf die Übertretung einer Verfügung
setzt voraus, dass in der Verfügung
auf die Strafandrohung dieses Artikels
ausdrücklich hingewiesen wird.
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Neu Äquivalent bisher
F Übergangs- und Schlussbestimmungen

Übergangsbestimmungen

§ 36

1 Die Gebühren und Beiträge, deren
Zahlungspflicht unter dem früheren
Reglement eingetreten ist, werden
durch das neue Reglement nicht be-
rührt.

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
hängigen Gesuche werden nach den
Vorschriften dieses Reglements beur-
teilt.

§ 34

1 Die Gebühren und Beiträge, deren
Zahlungspflicht unter dem früheren
Reglement eingetreten ist, werden
durch das neue Reglement nicht be-
rührt.

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens
hängigen Gesuche werden nach den
Vorschriften dieses Reglements beur-
teilt.

Revision

§ 37

Das Abwasserreglement kann durch
Gemeindeversammlungsbeschluss je-
derzeit ganz oder teilweise revidiert
werden.

§ 35

Das Abwasserreglement kann durch
Gemeindeversammlungsbeschluss je-
derzeit ganz oder teilweise revidiert
werden.

Inkrafttreten

§ 38

1 Das Reglement tritt mit nach Rechts-
kraft der Gemeindeversammlung in
Kraft.

2 Auf diesen Zeitpunkt ist das Abwass-
erreglement der Gemeinde Freienwil
vom 17. Juni 2009 mit den jeweiligen
Gebührentarifen aufgehoben.

§ 36

1 Dieses Reglement tritt nach Rechts-
kraft des Gemeindeversammlungsbe-
schlusses in Kraft.

2 Auf diesen Zeitpunkt ist das Kanalisa-
tionsreglement der Gemeinde Freien-
wil vom 15.12.1972 inkl. Nachträge
vom 12.12.1980, 29.11.1991,
2.12.1994 und 27.11.1998 aufgeho-
ben.


